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tige Folgen der Erbsünde » sein Vortrag war sehr

her und ernsthast Einigemal pochte etwas an ^
Thüre ; man öfnet sie; und siehe, ein wohlgemäsie^
Schwein trat in die Schule. Hierüber entstund ei»^

heftiges und anhaltendes Gelächter, daß während ei»^

Viertelstunde keiner fähig war, diesen untheoloqifä^
Zuhörer heraus zu jagen. — Man muß noch bemerkt

daß mit dem Lächerlichen keine nachtheilige Folgen
bunden seyn müsse», sonst trit das Mitleiden an deß^

Stelle ; hiedurch unterscheidet sich das unschuldige Lacb^

von dein unvernünftigen, lieblosen Lachen, das eine üt^'

gesinnte Seele verräch. Wer noch lachen kann,
ein Spaßvogel bey einem närrischen Luftsprung sich ^
Fuß bricht, hat wenig Menschengefühl

Verruf und Bannung.
Maria Ursula Hamnier Urs Lüty seel. Wittib ^

Hümken Vogtey Knegstetten.

Rechnungstag
Mathis Kamber von Wangen Vogtey Bächburg. ^

Brief aus Paris den ,7 Dct.

Wenn unsere Unruhen anfangs vornehmlich manchem
die gute Lehre zu geben schienen sein Volk »u schonen, ^
es nicht auf das äußerste zu treiben, und sich zu hüten, du»

Unsittlichkeit an dein Hofe die öffentliche Achtung zu verlieb^
so werden sie itzt, diese Unruhen hauptsächlich lehrreich ' -
die Unterthanen. Sie müssen jeden vom Volk lehren,
es ein großes Unglück ist sich selbst helfen zu wollen,
sobald die bürgerliche Ordnung gestört wird der
und daß Elend, das hieraus entsteht, ganz unübersehbar
daß selbst eine fehlerhafte Verfassung besser ist als ^keine. Daß Elend ist durch alle Stände im ganzen R'
unbeschreiblich. Der Adel ist völlig ruinirt, und grassy
theil« ausser Land. In ganz Paris sieht man fast '
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